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Engagementfonds des Landes 

Sachsen-Anhalt

Sportförderung 2021/2022

2021



Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Integration von Migrantinnen und Migranten, zur 
Flüchtlingshilfe sowie zur interkulturellen Öffnung

• Einzelprojekte  - u.a. zur Interkulturellen 
Verständigung und Förderung der lokalen 
Willkommenskultur

• Engagementfonds des Landes

Integrationsrichtlinie

Lokale Einzelprojekte  - u.a. Stärkung der aktiven 
Partizipation der Zuwanderer am gesellschaftlichen und 
politischen Leben (z.B. durch Heranführung an 
Sportvereine)
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2015 eingerichtet

in Trägerschaft der LAGFA Sachsen-Anhalt
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fast 640 eingereichte Anträge

bis heute 440 Förderungen

aktuelle Förderquote von 80%

jede 10. Förderung geht an Sportvereine
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Ehrenamtliches 
Engagement

Integration/ 
soziale Teilhabe

Nachbarschaft

• Engagement für Integration in der 
Nachbarschaft unterstützen

• auch Engagement zugunsten 
besserer sozialer Teilhabe vor Ort



• Vereine, Privatinitiativen oder Einzelpersonen (juristische und 
natürliche Personen)
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• jährliches Förderprinzip (alle Förderungen enden spätestens zum 31.12.)

• Förderdauer: 6 Monate (mit Option auf Verlängerung)

• max. Förderhöhe: 2.500,00 € 

• Erstattungsprinzip (Abschlagszahlungen bis 70 % möglich)

• Standardisierte Formulare (Antrag/Abrechnung)
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• Ehrenamtliche Aktivitäten vor Ort für und mit Zugewanderten 

• Vorhaben, die sich Verbesserung sozialer Teilhabe in Stadtvierteln oder ländl. Raum 
widmen

o Erstattung von belegbaren Kosten:

Honorare 

Fahrkosten

Kosten für ÖA

Verpflegungskosten

Sachkosten
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• nachhaltige Integration in Mannschaftssportarten

• offenes Sportcamp für Nachbarschaft

• Schwimmkurse für benachteiligte Menschen

• Sportangebot in Problemvierteln/auf dem Land 
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o Sport in Gemeinschaft verbindet und schafft schnell Anschluss.

o „Man hilft sich unter Sportfreund:innen.“

o Sport kann überall getrieben werden.

 Sportvereine werden als aktive Akteure vor Ort noch positiver 
wahrgenommen.

 „Wer Spaß hat, kommt wieder.“ – Mitglieder oder gar 
Übungsleiter:innen, Unterstützer:innen werden immer gesucht.

 Neue Impulse für Vereine

2021



www.nachbarsein.de
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Informationen zu unserer Arbeit, zum 
Engagementfonds und zur Vernetzung

www.machbarsein.de Hier geht’s direkt zum Antragsformular.



VIELEN DANK!
LAGFA Sachsen-Anhalt e.V.

Jan Greiner

Rathausstraße 13

06108 Halle (Saale)

2021

Mail  netzwerkstelle@lagfa-lsa.de

Fon  0345 / 22 60 44 40



Förderung von Projekten 

im sportlichen Bereich

Christoph Bitterling

Ministerium für Inneres und Sport 

des Landes Sachsen-Anhalt



© Ministerium für Inneres und Sport des 
Landes Sachsen-Anhalt
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I. Antragstellung für Projekte in 2022

- Grundlage: (neue) Richtlinie zur Förderung von Projekten im 

sportlichen Bereich (MBl. LSA 2020, 349) 

- Haushaltsmittel für 2022: 433.200 EUR  

- Antragsfristen (LSB: bis 31.08. / LVwA: bis 30.09.) 

- Vorgaben aus Förderrichtlinie und Leitfaden beachten

- bei Fragen frühzeitig an die Bewilligungsbehörde wenden

- Projektbeschreibung muss hinreichend konkret sein

- Inhalt des Projekts (Maßnahmen und Ablaufplan)

- Ziel des Projekts    (Wirkung anhand messbarer Kriterien)  



© Ministerium für Inneres und Sport des 
Landes Sachsen-Anhalt
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II. Neuerungen der Förderrichtlinie 

- Überarbeitung der Richtlinie im Jahr 2020  

- Änderungen u. a.:

- Erhöhung des Förderhöchstsatzes von 50 % auf 60 %

- Pauschalwerte für Personalausgaben

- Änderung der Antragsfristen (30. Sep. statt 31. Okt.)

- Auflistung von Projektarten, die bevorzugt gefördert werden

- grds. Verzicht auf die Vorlage von Belegen bei Förderungen           

bis 50.000 EUR



© Ministerium für Inneres und Sport des 
Landes Sachsen-Anhalt
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III. Häufige Fehlerquellen bei der Förderung

- Verbot des vorzeitigen Maßnahmebeginns

- Mitteilungspflichten, insb. wenn sich Umstände ändern

- Vergabebestimmungen (ANBest-P)

Leistungen < 5.000 EUR: Marktrecherche

Leistungen ≥ 5.000 EUR: Aufforderung von mind. drei Anbietern zur Angebotsabgabe

- Bewilligungszeitraum

Zuwendungsbescheid sorgfältig beachten

bei Fragen/Problemen frühzeitig an Bewilligungsbehörde wenden

Merkblatt über häufige Fehlerquellen



© Ministerium für Inneres und Sport des 
Landes Sachsen-Anhalt
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IV. Corona-Pandemie

- Corona-Pauschale nach § 10a SportFG-AVO (4,5 Mio. Euro)

- 10 Euro pro Erwachsenen, 20 Euro pro Kind und Jugendlichen

- Angabe über die erfolgte Verwendung in IVY 

- Billigkeitsleistungen nach der Richtlinie „Coronahilfen Sport“ 

- Voraussetzung: „existenzbedrohliche Zahlungsschwierigkeiten“

Stand: 01.07.2021

- Sonderregelungen für Zuwendungsempfänger, deren Projekt von der 

Pandemie betroffen ist

Jahr Anzahl der Vereine Bewilligte Mittel

2020 55 582.000 EUR

2021 17

(beantragt: 47)

276.000 EUR

(584.000 EUR)



Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit! 

Fragen ?

Weitere Informationen: 

www.lvwa.sachsen-anhalt.de

Titel der PowerPoint-Präsentation: Förderung von Projekten im sportlichen Bereich 

Ausführender: Christoph Bitterling, Referent im Referat „Sport“

Dienststelle: Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt

Impressum:



Projektförderung im LV Radsport 
Stefan Thomé, Geschäftsführer

Lotto-Förderung

- seit 1994 rund 200.000 €

- 2016: erste Verwendungsnachweise für neuen LG GF

- 2017: „Brockenkönig“ (LVM Bergzeitfahren)

- wird von LVR-Vereinen für Radrennen/Wettkämpfe genutzt

08.07.2021 Informationsveranstaltung Sportförderung im Land Sachsen-Anhalt 2021



Projektförderung im LV Radsport 
Stefan Thomé, Geschäftsführer

Landesförderung Sportprojekte

- seit 2012 rund 38.200 € abzgl. 2.700 € Rückzahlungen

- 2012 int. Austausch mit Masowien/Polen

- seit 2018: Strukturaufbau BMX Freestyle

- seit 2020: e-Sport – „Virtual Cycling“

- seit 2021: MTB-Strukturaufbau

08.07.2021 Informationsveranstaltung Sportförderung im Land Sachsen-Anhalt 2021



Projektförderung im LV Radsport

Stand 2021

- 2x Lotto: BMX-Strukturaufbau, BMX-LandesMeisterschaft

- 2x Land: Strukturaufbau BMX + MTB

- 2x Land: e-Handbiking (mit BSSA) und e-Talentsichtung

- OSP: Trainingsmaßnahmen Nationalkader

- Stiftung Sport: Ind. Förderung Junior Team

- alle Projekt-Verwendungsnachweise bis 2019 abgeschlossen

- VWN für 2020 eingereicht und in Prüfung

08.07.2021 Informationsveranstaltung Sportförderung im Land Sachsen-Anhalt 2021



Projektförderung im LV Radsport

Erfahrungen aus der Praxis

- Lotto: Fördersumme zwischen 25 – 35 %

- Antragsstellung und VWN bisher weitgehend problemlos

- Land: i.d.R. volle Förderhöhe der zuwendungsfähigen Ausgaben

- Antragsverfahren und VWN „Scheibchenweise“

- Gesetz- bzw. Vorschriften-Dschungel

- Sportsprache vs. Amtssprache

- Bei Finanzierung mit Drittmitteln: Zeit einkalkulieren

 relativ lange Wartezeit bis zur Bewilligung

- Prüfung VWN: ein bis zwei Jahre

- Hochr. Sportveranstaltungen durch Vereine (Aufwand/Nutzen)

08.07.2021 Informationsveranstaltung Sportförderung im Land Sachsen-Anhalt 2021



Projektförderung im LV Radsport

Erfahrungen aus der Praxis - Zuwendungsbescheide

- Lotto:

08.07.2021 Informationsveranstaltung Sportförderung im Land Sachsen-Anhalt 2021



Projektförderung im LV Radsport

Erfahrungen aus der Praxis - Zuwendungsbescheide

- Land:

08.07.2021 Informationsveranstaltung Sportförderung im Land Sachsen-Anhalt 2021



Projektförderung im LV Radsport

Erfahrungen aus der Praxis - Zuwendungsbescheide

- Land:
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Projektförderung im LV Radsport

Erfahrungen aus der Praxis - Zuwendungsbescheide

- Land:
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Projektförderung im LV Radsport

Stolperfallen – Beispiel LaMe BMX 2018
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Projektförderung im LV Radsport

Stolperfallen – Beispiel LaMe BMX 2018
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Projektförderung im LV Radsport

Stolperfallen – Beispiel LaMe BMX 2018
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Projektförderung im LV Radsport

Stolperfallen

- Einhaltung Projektzeitraum / vorzeitiger Maßnahmebeginn

- Mittelverwendung max. zwei Monate nach Mittelabruf

- Bei Wettkämpfen: keine Preis- oder Antrittsgelder

- Begrifflichkeiten: Beispiel BMX – „Fahrer/innen“

- Eigenmittel, Eigenarbeitsleistungen, Teilnahmebeiträge

- Zuordnung in die bewilligten Finanzbereiche

08.07.2021 Informationsveranstaltung Sportförderung im Land Sachsen-Anhalt 2021



Projektförderung im LV Radsport

Empfehlungen!
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Projektförderung im LV Radsport

Empfehlungen!

• verwaltungsaffine Person beauftragen

• Checkliste erstellen (Antrag, Mittelabruf, VWN)

• vorzeitiger Maßnahmebeginn beantragen

• Richtlinien Projektförderung im Sport

 Leitfaden zur Erstellung ausführlicher Projektbeschreibung

• Richtlinien Verwendungsnachweis

 Leitfaden zur Erstellung von Verwendungsnachweisen bei 

Projektförderung

• detaillierter Finanzplan und Eigenarbeitsleistungen!

• Einhaltung der gesetzten Fristen bzw. bei Bedarf: rechtzeitig und 
begründet um Fristverlängerung bitten

• Sachbearbeiter anrufen; immer schriftliche Bestätigung einholen!

• Kreativität in Argumentation und Begründung

08.07.2021 Informationsveranstaltung Sportförderung im Land Sachsen-Anhalt 2021



Projektförderung im LV Radsport

Es lohnt sich!
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Sportförderung im Land Sachsen-
Anhalt 2022

Förderung von hochrangigen 
Sportveranstaltungen 



Fördergrundlage und 
Haushaltsansatz

 Grundsatzerlass zur Förderung der 
Ausrichtung von Wettkämpfen im 
Hochleistungssport vom 19. Juli 2017 
(zuletzt geändert durch Erlass vom 11. 
März 2019)

 jährlicher Haushaltsansatz für 
Sportorganisationen: 100.000 €

© Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt, 29. Juni 2020



Was wird gefördert?

 Nationale und internationale Sport-
veranstaltungen in Sachsen-Anhalt, wie
z. B.:

 Welt- und Europameisterschaften

 Welt- und Europacups

 Deutsche Meisterschaften

 sonstige herausragende Sportveran-
staltungen

© Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt, 29. Juni 2020



Antragsteller und Fördersatz

 Sportvereine, die Mitglied im 
LandesSportBund Sachsen-Anhalt sind 

 bis zu 70 Prozent der zuwendungs-
fähigen Gesamtausgaben

 Bagatellgrenze: Zuwendung von 
mindestens 10.000 €

© Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt, 29. Juni 2020



Antragsfrist

 30. November des Vorjahres

 Im  Ausnahmefall  kann  für  Veran-
staltungen,  die  eine  lange  Vorlauf-
zeit  benötigen,  die Antragstellung 
auch mehrere Jahre im Voraus erfol-
gen. Die Antragstellung ist jederzeit 
möglich.

© Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt, 29. Juni 2020



Zuwendungsvoraussetzungen

 Veranstaltung muss in Sachsen-Anhalt
stattfinden

 Wichtig ist, dass mit der Maßnahme
noch nicht begonnen wurde, also noch
keine vertraglichen Verpflichtungen
eingegangen wurden.

 Bewerbungsverfahren und Vergabe der
Veranstaltung an den Ausrichter sind
förderunschädlich

© Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt, 29. Juni 2020



Zuwendungsfähige Ausgaben

• Projektbezogene Personalausgaben:

Nur für Personal, das ausschließlich für 
das Projekt tätig ist und nur dafür 
eingestellt wurde (z. B. hauptamtlicher 
Koordinator).

© Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt, 29. Juni 2020



Zuwendungsfähige Ausgaben

• Projektbezogene Sachausgaben:

Aufwandsentschädigungen (z. B. für 
Kampfrichter, Helfer, Sanitäter)

Nutzung der Sportstätte (z. B. 
Betriebskosten, Reinigung)

Wettkampf- und Organisationskosten (z. 
B. Geräte, Verpflegung für Helfer, Auf-
und Abbau, Plakate)

© Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt, 29. Juni 2020



Zuwendungsfähige Ausgaben

Verwaltungskosten (z. B. Büromaterial, 
Telefon)

Abgaben, Gebühren (z. B. nationale und 
internationale Verbände, GEMA-
Gebühren, Genehmigungen)

Siegerehrung (z. B. Medaillen)

Rahmenprogramm (z. B. Eröffnungsfeier, 
Abschlussfeier)

© Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt, 29. Juni 2020



Antragstellung und weitere 
Informationen

 Anträge sind beim Landesverwaltungs-
amt (Referat 201) zu stellen

 Antragsformular, Leitfaden und 
Informationspapier zur Förderung von 
hochrangigen Sportveranstaltungen 
können auf der Homepage des 
Landesverwaltungsamtes eingesehen 
werden (Rubrik Sport): 
www.lvwa.sachsen-anhalt.de

© Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt, 29. Juni 2020

http://www.lvwa.sachsen-anhalt.de/


Impressum :

Titel der PowerPoint-Präsentation : Förderung von hochrangigen Sportveranstaltungen

Ausführender : Herr Baumgarten

Dienststelle : Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt

Anlass : Informationsveranstaltung für Sportvereine





TOP 5 - Lotto

Projektförderung Lotto Sachsen-Anhalt



TOP 5 - Lotto

Inhaltsübersicht:

1. Wer kann einen Antrag stellen?

2. Möglichkeiten einer Förderung im Sport

3. Antragsverfahren

4. Antragsfristen

5. Resümee



TOP 5 - Lotto

1. Wer kann einen Antrag stellen?

§ 9 Abs. 4 GlüG LSA: die Reinerträge sind für soziale, kulturelle und sonstige 

förderungswürdige Zwecke, soweit sie gemeinnützig sind, zu verwenden.

• Gemeinnützige Antragssteller im Sinne der Abgabenordnung, z. B.:

- Gemeinnützige Vereine

- Gemeinnützige Unternehmen (z. B. gemeinnützige GmbH)

- Kirchengemeinden und andere Religionsgemeinschaften

- Kommunen und 

- Stiftungen

• Keine Privatpersonen



TOP 5 - Lotto

2. Möglichkeiten einer Förderung im Sport

Zuwendungen im Sportbereich vorwiegend für projektbezogene Maßnahmen zur 

Förderung des Spitzen-, Nachwuchsleistungs- und Breitensports einzusetzen, dazu 

zählen:

- Veranstaltungen

- Sportstättensanierung

- Anschaffung von Sportgeräte/-material

Unterstützung des Spitzensports erfolgt über die Förderung von Trainingslagern und 

Wettkämpfen sowie über die Förderung von Vorhaben erfolgreicher nichtolympischer 

Sportverbände und der leistungssporttragenden Vereine 

- über Sammelantrag LSB 2 x jährlich bis zu 50.000 €



TOP 5 - Lotto

Förderung des Breitensports (Vorhaben kleinerer Sportvereine)

- über Sammelantrag LSB einmal jährlich bis zu 50.000 €

- Förderung präventiver zielgruppenspezifischer Sportprojekte (z.B. gegen

Gewalt, Fremdenfeindlichkeit usw.)

- Vorhaben, die der Inklusion dienen, insbesondere Projekte des

Behindertensports

Sportpatenschaften zur Förderung des Nachwuchsleistungssports

- vorwiegend für Trainingslager, Wettkämpfe

 ca. 36% der Lotterie-Fördermittel werden im Bereich Sport ausgezahlt



TOP 5 - Lotto

3. Antragsverfahren

Rahmenbedingungen für Zuwendungen aus Lotterie-Fördermitteln:

• schriftlicher Antrag, keine Vorauszusagen zu beantragten Vorhaben

• Antragssumme soll 75.000 € pro Antrag nicht überschreiten

• Eigenanteil (Eigenmittel/unbare Eigenleistungen) mindestens 15 % der 

Gesamtkosten

• beantragte Zuwendung soll 50 % der veranschlagten Gesamtkosten nicht 

überschreiten

• Anträge, die nicht innerhalb von drei Monaten vom Antragsteller vervollständigt 

worden sind, werden ohne Entscheidung eingestellt



TOP 5 - Lotto

Ausschlusskriterien für eine Förderung:

• Anträge mit einer Antragssumme bis € 2.500

• Vorhaben außerhalb des Landes Sachsen-Anhalt

• Vorhaben, zu deren Förderung der Bund, das Land, die Landkreise, die Gemeinden 

etc. aufgrund gesetzlicher Bestimmungen verpflichtet sind

• Vorhaben von Landeseinrichtungen und Unternehmen mit mindestens 50 % 

Landesbeteiligung (Ausnahme: Landesstiftungen mit besonders bedeutenden 

Vorhaben)

• Vorhaben, die in keinem Zusammenhang mit der Durchführung der 

satzungsmäßigen Aufgaben des Antragstellers stehen; in diesem Sinne ist auch der 

Einsatz von Lotteriemitteln für kommerzielle Zwecke ausgeschlossen

• Antragsteller, bei denen eine ordnungsgemäße Geschäftsführung oder Verwendung 

der Zuwendungsbeträge nicht gewährleistet ist



TOP 5 - Lotto

4. Antragsfristen

• Formloser Antrag, Antragsformulare

• Fristenregelungen für Anträge zu Veranstaltungen:

Antragssumme bis 15.000 €: Antragstellung mindestens 4 Monate vorher

Eingang 2 – 4 Monate: überzeugende Begründung erford.

Eingang < 2 Monate: Ausschluss des Antrags

Antragssumme über 15.000 €:Antragstellung mindestens 6 Monate vorher

Eingang 3 – 6 Monate: überzeugende Begründung erford.

Eingang < 3 Monate: Ausschluss des Antrags



TOP 5 - Lotto

5. Resümee:

• LOTTO-Förderung wichtiger Bestandteil der Gesamtförderpraxis in Sachsen-
Anhalt

• Unterstützt dort, wo das Land aufgrund der haushaltsrechtlichen Zwänge nicht oder 
nur eingeschränkt unterstützen kann

• Unterstützt vorrangig Ehrenamt, welches für das gesellschaftliche Leben 
unverzichtbar ist

• Antragsverfahren anhand der gültigen Grundsätze bewährt



TOP 7 - Crowdfunding
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TOP 8 Stiftungen
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Informationsveranstaltung Sportförderung im Land Sachsen-

Anhalt 2021

1. Was sind Stiftungen

2. Stiftungsdatenbank



Stiftungen

• langfristiges Engagement für einen 
gemeinnützigen Zweck

• Einbringung eines priv. Vermögens

• sichere und gewinnbringende Anlage des 
Vermögens

• Ausgabe der Überschüsse für einen 
gemeinnützigen Zweck

• Stiftungszweck wird durch den Gründer 
festgelegt und kann in der Regel nicht verändert 
werden

• Förderung von Bildungsangeboten, Forschung 
usw.



Stiftungen



Stiftungen



Stiftungen



ACHTUNG!!!



Ansprechpartner 
Projektförderung

LandesSportBund Sachsen-Anhalt e. V.
Steve Schüßler

Tel. 0345/5279-122
E-mail: schuessler@lsb-sachsen-anhalt.de



Ansprechpartner 
Sportstättenbau, Sport und Umwelt
LandesSportBund Sachsen-Anhalt e. V.

Anne Roeloffs
Tel. 0345/5279-155

E-mail: roeloffs@lsb-sachsen-anhalt.de



Vielen Dank für 

Ihre 

Aufmerksamkeit! 

Fragen?


